
BESCHLUSSVORLAGE

Sachverhalt und Begründung:

Die Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop (im Folgenden „Gemeinde“) unterstützt die Änderungen der Ver-einbarung zur
gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte zum 01.01.2025. Die Verlängerung der Vereinbarung bis zum
31.12.2027 ist geboten, um die Anerkennung aufrechtzuhalten sowie die Daten-erhebung durch die Gästekarte
Fischland-Darß-Zingst weiter zu verfolgen und mögliche Ungleichge-wichte bei den Besucherströmen zu
identifizieren. Gleichzeitig soll die verlängerte Laufzeit der Verein-barung genutzt werden, um eine gemeinsame
Haltung zur Prädikatisierung als Tourismusregion als mögliche strukturelle Sicherung der Anerkennung zu entwickeln.
Der Prozess soll weiterhin durch den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. (im Folgenden „TV FDZ“)
koordiniert werden. Die Ge-meinde wird einen touristischen und einen politischen Teilnehmenden für den
Gästekartenbeirat benen-nen, um ihre Interessen in der weiteren strategischen Ausrichtung zu vertreten. Der
Gästekartenbeirat hat keine beschließende Funktion, sondern dient rein dem Austausch und der Entwicklung
möglicher Vorgehensweisen und Konzepte als Beschlussentwurf für die beteiligten Gemeinden. Als Dienstleister für
die Kurverwaltung des Ostseebades Ahrenshoop wird der TV FDZ die technischen und organisato-rischen
Voraussetzungen für die Gästekarte Fischland-Darß-Zingst bereitstellen. Die Finanzierung ist über einen gesondert zu
schließenden Dienstleistungsvertrag gesichert. Der TV FDZ wird für das Jahr 2025 eine Partnerakquise für die
Leistungen der Gästekarte durchführen und diese um gleiche bzw. bessere Leistungen für Einwohner erweitern. Der
Gemeinde steht es frei diese Leistungen mithilfe der Ausgabe von Einwohnerkarten oder Jahreskurkarten ihren
Einwohnern zur Verfügung zu stellen. Der TV FDZ wird bei Bedarf die Gemeinde bei der technischen und
organisatorischen Umsetzung unterstüt-zen.
Aufbauend auf dem Grundsatzbeschluss vom 20.10.2022 beschließt die Gemeinde die vorgelegten Än-derungen der
Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarten zum 01.01.2025 so-wie die Fortführung der
Gästekarte-Fischland-Darß-Zingst als ortsübergreifendes Marketinginstrument. Die Gemeinde beschließt weiterhin die
Absicht sich im Rahmen des Gästekartenbeirats an einer mög-lichen Neustrukturierung und einer möglichen
Prädikatisierung als Tourismusregion zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen:

erstellt am 09.12.2024 Vorlage-Nr. 4-055/24 Amtsleiter

Fachbereich Kurverwaltung Einreicher Eileen
Dieckmann

Kenntnis LVB Gez. Kleist

Beratungsfolge/Gremium Datum Behandlung/Empfehlung Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung 17.12.2024 Entscheidung Ö

Beschluss der Gemeinde Ahrenshoop zur Änderung der Vereinbarung zur
gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte und zur Gästekarte
Fischland-Darß-Zingst.

Gesamtkosten:
keine finanzielle Auswirkungen

EUR
Finanzierung

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung,
Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im
aktuellen Haushaltsplan
vorhanden:

Produkt/Konto: Betrag:



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop beschließt in seiner Sitzung am
17.12.2024 die Änderung der Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Kur-/Gästekarte
zum 01.01.2025 und zur Gästekarte Fischland-Darß-Zingst.

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Produkt/Konto: Betrag:

Über- oder außerplanmäßige
Aufwendung oder Auszahlung

Deckung erfolgt aus
Produkt/Konto:

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch
das einreichende Fachamt!)

Beteiligung Amt für Finanzen:

Beschluss-Nr.

Gremium Sitzungs-
datum

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung

Gemeindevertretung 17.12.2024 13


